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PRÄSENZ ONLINE

SEMINAR

TERMINE 
12.09.2024  
09.00 Uhr bis 12.30 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR
175 €*  je Verbandsmitglied 

und je Mitarbeiter
275 €* je Nichtmitglied
* zzgl. gesetzl. USt

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Eine kostenfreie Stornierung  
ist bis 3 Tage vor Seminar- 
beginn möglich.

REFERENT

Dr. Bert Kaminski 
Universitätsprofessor, 
Hamburg

Seminar-Anmeldung
www.dstv-bw.de/seminare

Sie können sich auch gerne per 
Mail: webinar@dstv-bw.de oder per 
Fax: 0711 619 48 444 anmelden

NEUSTE ENTWICKLUNG AUS GESETZGEBUNG,  
RECHTSPRECHUNG UND FINANZVERWALTUNG 

Profitieren Sie von unserem praxiserfahrenen Referenten und informieren 
Sie sich über aktuelle Urteile, neue Ver waltungsauffassungen und Gesetz-
esänderungen sowie anstehende Entwicklungen! 

Seit vielen Jahren wird das Aktuelle Steuerrecht als laufende Fortbildungs-
veranstaltung für Berufsträger angeboten. Es werden jeweils die bedeu- 
tendsten Entscheidungen und Rechts entwicklungen für die Praxis vorge- 
stellt und die sich daraus ergebenden Besteuerungs- und Beratungskon-
sequenzen aufgezeigt.

THEMEN

• AktStR-Themen 
- EStG 
- GewStG 
- ErbStG 
- UStG

• Einspruchsmuster – Aktuell  

DETAILLIERTE THEMENGLIEDERUNG AUF DER RÜCKSEITE 

AKTUELLES STEUERRECHT
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AKTUELLES STEUERRECHT
NEUSTE ENTWICKLUNG AUS GESETZGEBUNG,  
RECHTSPRECHUNG UND FINANZVERWALTUNG 

Seminar-Anmeldung
www.dstv-bw.de/seminare

Sie können sich auch gerne per 
Mail: webinar@dstv-bw.de oder per 
Fax: 0711 619 48 444 anmelden

THEMEN

• AktStR-Themen 
- EStG 
 - Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern 
  zwischen Schwestergesellschaften 
 - Abschreibungsänderungen durch das 
  Wachstumschancengesetz: Praxisfolgen 
  und neue Gestaltungsmöglichkeiten 
 - Investitionsabzugsbetrag: Anteilserwerb 
  und IAB-Bildung 
 - Kein Werbungskostenabzug für Prozess- 
  kosten zur Erlangung nachehelichen 
  Unterhalts beim Realsplitting 
 - Verzicht des Gesellschafters auf unter 
  Nennwert erworbene (Genussrechts-) 
  Forderung 
 - Kein anteiliger Erwerb eines zur Erbmasse 
  gehörenden Grundstücks bei entgeltlichem 
  Erwerb eines Miterbenanteils 
 - GmbH-Beteiligung als wesentliche 
  Betriebsgrundlage 
 - Neuregelung der Thesaurierungsbesteue- 
  rung nach § 34a EStG ab VZ 2024 
- GewStG 
 - Einbringungsbedingter Übergang des Ge- 
  werbeverlustes von einer Kapitalgesellschaft 
  auf eine Personengesellschaft 
- ErbStG 
 - Betagtes Vermächtnis – Jastrowsche Klausel 
- UStG 
 - Vorsteuerabzug aus der Anschaffung einer  
  Heizungsanlage bei steuerfreier Wohnungs- 
  vermietung 
 - Aktuelle Rechtsentwicklungen beim unrich- 
  tigen und unberechtigten Ausweis der 
  Umsatzsteuer

• Einspruchsmuster – Aktuell 
- Rückstellung für Insolvenzverwaltervergütung 
- Anschaffungsnahe Herstellungskosten bei  
 Renovierungskosten an einem Gebäude 
 im zeitlichen Zusammenhang mit einem 
 Brandschaden 
- Übertragung von Wirtschaftsgütern aus dem  
 Gesamthandsvermögen einer Personengesell- 
 schaft auf eine beteiligungsidentische Schwes- 
 terpersonengesellschaft 
- Aktivierung von Beiträgen zur 
 Instandhaltungsrückstellung 
- Zum Vorliegen mehrerer Gewerbebetriebe 
 eines Einzelunternehmers und zur mehr- 
 fachen Ausschöpfung des Höchstbetrags  
 für Investitionsabzugsbeträge 
- Zahlungen an einen Förderverein als Schulgeld 
- Verfassungsmäßigkeit der Abzugsbeschrän- 
 kung für Verluste von Kapitalgesellschaften aus 
 stillen Beteiligungen an Kapitalgesellschaften 
- Zeitpunkt der Förderung von energetischen 
 Maßnahmen bei Ratenzahlung 
- Verkauf von Gutscheinen für Freizeiterlebnisse 
 über das Internet als steuerbare Leistung 
- Aufhebung der Zinsfestsetzung bei Wechsel 
 von der Zusammenveranlagung zur getrennten 
 Veranlagung

MIT UNS BLEIBEN SIE BESTENS QUALIFIZIERT!


